
Ambulante Leistungen nach dem Pflegestärkungsgesetz 2

Pflegegrad Entlastungs-
Geld für 
niedrigschwellige 
Angebote nach 
monatlich 

Verhinderungspflege für ein 
Kalenderjahr

Muss jährlich neu beantragt werden!

1 125,00 €
2 125,00 € 1.612,00 €
3 125,00 € 1.612,00 €
4 125,00 € 1.612,00 €
5 125,00 € 1.612,00 €
Definition Kann nur von 

anerkannten 
Dienstleistern für 
Betreuung, Haus 
-wirtschaft oder 
Grundpflege 
erbracht werden.

- Bei Verhinderung der Pflegeperson 
kann 1.612,00 € im Kalenderjahr in 
Anspruch genommen werden.

- Werden die Leistungen der 
Kurzzeitpflege nicht abgerufen, 
können daraus bis zu 806,00 € 
zusätzlich für Verhinderungspflege 
eingesetzt werden.

- Und kann anteilig zu Hause z.B. 
durch anerkannte Dienste oder 
Privatpersonen (ohne Abzug von 
Pflegegeld) genutzt werden.

 Bei Abwesenheit des Kunden findet keine Kostenübernahme der Krankenkasse statt.
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